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Prüfungsstoff im Öffentlichen Recht 

Der Prüfungsstoff umfasst im Wesentlichen den Stoff der folgenden Veranstaltungen: 

 
- Staatsorganisationsrecht 

- Grundrechte 

- Allgemeines Verwaltungsrecht 

- Öffentliches Verfahrensrecht 

- Einführung in das Verwaltungsrecht, Verfassungsrecht, Völkerrecht 

- Einführung in das Europarecht * 

- Übungen im öffentlichen Recht 

 
Weitere Präzisierungen folgen in den einzelnen Veranstaltungen. 

 

 

* Hinweis zum Prüfungsstoff Europarecht: 

Gemäss Anhang 1 zum Studienplan für das Bachelor-Monoprogramm und das Master- 
Monoprogramm in Rechtswissenschaften zählt der Stoff der Veranstaltung „Einführung in 
das Europarecht“ zum Prüfungsstoff des Hauptstudiums. Beginnend mit FS 2017 wird der 
Stoff auch Gegenstand der Übungen im öffentlichen Recht II-III sein. Ab Juni 2018 ist das 
Fach Teil des Prüfungsstoffes der Bachelorklausur im öffentlichen Recht. 



Prüfungsstoff im Privatrecht 

Obligationenrecht 

 
1. Der Allgemeine Teil des OR (Art. 1 - 183 OR), unter Einschluss des 

ausservertraglichen Haftpflichtrechts, soweit es in den Vorlesungen und Übungen 
zusammen mit dem Vertragsrecht und dem Personenrecht behandelt wird 
(Grundzüge der Haftung nach Art. 41 ff. OR; Zurechnung von Organverhalten bei 
juristischen Personen [Art. 55 ZGB]; Geschäftsherrenhaftung [Art. 55 OR]); 

Verhältnis zwischen vertraglicher und deliktischer Haftung; Haftung mehrerer 
Personen [Art. 50/51 OR]; Grundzüge der Schadenermittlungs- und 
Schadenersatzbemessungslehre; Genugtuung; Persönlichkeitsschutz [Art. 28 ZGB]. 

 

2. Der ganze Besondere Teil des OR (Art. 184 - 551 OR), unter Einschluss des Rechts 
der Innominatkontrakte und des UN-Kaufrechts (CISG). 

 
Ausgenommen werden die folgenden Titel bzw. Abschnitte: 

- 8. Titel 2. und 3. Abschnitt (Schutz vor missbräuchlichen Mietzinsen; 
Kündigungsschutz bei der Miete von Wohn- und Geschäftsräumen) 

- 8. Titelbis (Pacht) 

- 10. Titel (Arbeitsvertrag) 
- 12. Titel (Verlagsvertrag) 

- 13. Titel 2. bis 4. Abschnitt (Kreditbrief; Mäklervertrag; Agenturvertrag) 
- 15. Titel (Kommission) 
- 16. Titel (Frachtvertrag) 
- 21. Titel (Spiel und Wette) 
- 22. Titel (Leibrentenvertrag und Verpfründung) 
- 23. Titel (Einfache Gesellschaft) 

 

 

Zivilrecht 

Einleitungsartikel (Art. 1-9 ZGB) 

Personenrecht (1. Teil des ZGB) 

Zum Prüfungsstoff gehören insbesondere auch die persönlichkeitsrechtlichen Teile 

des DSG. 

Familienrecht (2. Teil des ZGB) 

Prüfungsstoff bilden neben dem 2. Teil des ZGB auch die Ehegattengesellschaft, die 
eheähnliche Lebensgemeinschaft (Konkubinat) und die eingetragene Partnerschaft 
gleichgeschlechtlicher Paare. Im Bereiche der Scheidungsfolgen gehören auch die 
einschlägigen Erlasse des Vorsorgerechts zum Prüfungsstoff. 

 
Sachenrecht (4. Teil des ZGB) 

Prüfungsstoff sind das Recht der beweglichen Sachen (Mobiliarsachenrecht) sowie die 
Prinzipien und Grundbegriffe des gesamten Sachenrechts. 

Schlusstitel ZGB 
Anwendungs- und Einführungsbestimmungen (Grundzüge und Anwendung). 



Zivilprozessrecht 

 
- Parteien 

- Gerichtsorganisation 

- Gerichtliche Zuständigkeiten 

- Klage (inkl. Klagearten und Klagehäufung) und Widerklage 

- Fristen und Säumnis 

- SchKG-Einleitungsverfahren 

- Prozessvoraussetzungen 

- Prozessmaximen 

- Verfahrensarten 

- Beteiligung Dritter am Rechtsstreit 

- Beweisrecht und Beweisverfahren 

- gerichtliche Entscheidungen und Prozessabschluss ohne Urteil 
- Streitgegenstand, Klageidentität, Rechtskraft 
- Rechtsmittel 
- vorläufiger Rechtsschutz 

- unentgeltliche Prozessführung, Partei- und Prozesskosten 

- Vollstreckung 
 
 
 

 
Januar 2024 



Prüfungsstoff im Wirtschaftsrecht 

 
Prüfungsstoff im Wirtschaftsrecht ist der Gegenstand der Vorlesungen Wirtschaftsrecht 1 
und 2 sowie der Übungen im Wirtschaftsrecht. 

 
Der im Zuge der Änderung des Studienplans ab HS 2017 erweiterte Stoff der Vorlesung 
Wirtschaftsrecht 1 wird erstmals im Januar 2019 (HS 2018) geprüft. 

 
Inhalt der Erweiterung der Vorlesung Wirtschaftsrecht 1: 

 
- Wirtschaftsrechtliche Methodenlehre 
- Gesellschaftsformen des KAG 
- Immaterialgüterrecht 
- Wettbewerbsrecht 
- Rechnungslegungs- und Revisionsrecht (war vorher Teil von Wirtschaftsrecht 2) 

 
 
 
 
 
 

 
August 2017 



Prüfungsstoff Strafrecht 

1. Strafrecht Allgemeiner Teil des StGB 

 
Art. 1-27, 29, 102, 105, 110 

 
2. Besondere Bestimmungen des StGB 

1. Titel: Art. 111-136 

2. Titel: Art. 137-141
bis

, 143-144
bis

, 146-150, 151, 155-158, 160, 172
ter

 

3. Titel: Art. 173-178 

4. Titel: Art. 180-186 

7. Titel: Art. 221, 222 

8. Titel: Art. 231 

11. Titel: Art. 251-255 

12. Titel: Art. 260
bis

, 260
ter

, 260
quinquies

, 261
bis

, 263 15. Titel:Art. 285-287, 292 

17. Titel: Art. 303-309 

18. Titel: Art. 312-318, 320-321 

 
3. Strafprozessrecht 

 
Kernthemen: Grundlagen, Verfahrensbeteiligte, Verteidigungsrechte, Prozessmaximen, 
Beweisrecht, Zwangsmassnahmen, Verfahrensarten, Verfahrensstadien 
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